
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 25. Januar 2021  

 
 Nr. 2021/93  

 

Genehmigung des Beitritts der Gemeinschaft Solothurner Alters- und Pflegeheime 
zum Administrativvertrag zwischen CURAVIVA Schweiz und senesuisse sowie der CSS 
Kranken-Versicherung AG 
gültig ab 1. Juli 2019 
  

1. Ausgangslage 

Am 18. August 2020 reichte die Gemeinschaft Solothurnischer Alters- und Pflegeheime (GSA) 
den nationalen Administrativvertrag zwischen CURAVIVA Schweiz und senesuisse sowie der CSS 
Kranken-Versicherung AG, gültig ab 1. Juli 2019, beim Amt für soziale Sicherheit ein und ersucht 
um Genehmigung des Beitritts. 

Der Vertrag umfasst die Vergütung der KVG Pflichtleistungen für die stationäre Langzeitpflege 
in Pflegeheimen und Tages- oder Nachtstrukturen sowie administrative Regelungen von Neben-
leistungen. 

2. Erwägungen 

Der Anschluss zu einem Administrativvertrag bedarf laut Art. 46 Abs. 4 KVG der Genehmigung 
durch die kantonale Genehmigungsbehörde. Diese hat zu prüfen, ob der Tarifvertrag mit dem 
Krankenversicherungsgesetz und dabei insbesondere mit dem Gebot der Wirtschaftlichkeit und 
der Billigkeit im Einklang steht. Es ergeben sich keine Anhaltspunkte, wonach in der vorgeleg-
ten Vereinbarung die Vorgaben des KVG nicht beachtet worden wären, weshalb ein Beitritt der 
GSA zum Administrativvertrag genehmigt werden kann. 

3. Beschluss 

Der Beitritt der GSA zum Administrativvertrag zwischen CURAVIVA Schweiz und senesuisse so-
wie der CSS Kranken-Versicherung AG betreffend Vergütung der KVG Pflichtleistungen für sta-
tionäre Langzeitpflege in Pflegeheimen und Tages- oder Nachtstrukturen sowie administrative 
Regelung von Nebenleistungen wird mit Gültigkeit ab 1. Juli 2019 genehmigt. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, 
Postfach, 9023 St. Gallen, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Be-
gründung zu enthalten. 

Beilage 

Administrativvertrag zwischen CURAVIVA Schweiz und senesuisse sowie der CSS Kranken-
Versicherung AG, gültig ab 1. Juli 2019. 

Verteiler 

Amt für soziale Sicherheit (2); BAC, Admin (2021/008) 
Gemeinschaft Solothurnischer Alters- und Pflegeheime, p.A. Rötistrasse 12, 4513 Langendorf 
CSS Kranken-Versicherung AG, Tribschenstrasse 21, 6002 Luzern 
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF, Preisüberwachung 

PUE, Effingerstrasse 27, 3003 Bern 


